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Konzeption und Durchführung der Maßnahme "Eignungsfeststellung" als Maßnahme nach § 16 
Abs.1 Satz 2 Nr. 1 SGB II i. V. m. § 32 SGB II  
Anfrage zur Angebotsabgabe 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
es ist beabsichtigt, die in der anliegenden Beschreibung bezeichneten Leistungen zu vergeben. Es gelten 
die beigefügten besonderen Vertragsbedingungen. 
 
 Ende der Angebotsfrist:    09.06.2026, 09:00 Uhr 
 

Bei der Angebotsfrist handelt es sich um eine Aus-
schlussfrist. Verspätete Angebote werden nicht 
berücksichtigt. 

 
 Ende der Bindefrist:    30.06.2026 
 

Bestimmungen über die Ausführungsfrist: Dauer der Maßnahme: vom 01.07.2026 bis zum 
30.06.2027. 

 
Der Auftraggeber ist berechtigt, den Auftragneh-
mer insgesamt noch ein weiteres Mal nach Ver-
tragsschluss mit der Ausführung einer gleichen 
Maßnahme max. zwölf Monate zu beauftragen. 
Der Auftraggeber hat dabei den Auftragnehmer 
spätestens drei Monate vor Beendigung der Maß-
nahme schriftlich aufzufordern, die Wiederho-
lungsmaßnahme durchzuführen. Der Vertrag en-
det im Fall einer erneuten Beauftragung durch den 
Auftraggeber spätestens am 30.06.2028.  

 
Sofern eine Option vereinbart wird, gelten die zeit-
lichen Bedingungen gemäß Los- und Preis-blatt. 
Bei Inanspruchnahme der Option schließt die Op-
tionsmaßnahme unmittelbar an das Ende der Ver-
tragslaufzeit an. Mit Ablauf der jeweiligen Option 
endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung 
bedarf. Sämtliche vertraglichen Regelungen gel-
ten für die Optionsmaßnahme unverändert fort. 
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 Liefer- / Leistungsort:    Kreishaus Meschede  
       Steinstraße 27   
       59872 Meschede  
 
       Kreishaus Arnsberg 
       Eichholzstraße 9 
       59821 Arnsberg 
 

Ergänzende Angaben zum Erfüllungsort: Der konkrete Maßnahmeort für die Durchführung 
ergibt sich aus dem Los- und Preisblatt (Teil V) 
und ist zwingend einzuhalten. Die Räumlichkeiten 
des Auftragnehmers zur Durchführung der Maß-
nahme müssen für die Teilnehmer der zuführen-
den Bedarfsträger in angemessener Zeit mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln erreichbar und am Ge-
bäude so ausgeschildert sein, dass sie vom Teil-
nehmer gut aufzufinden sind. 

 
 
 
 
Art und Umfang der Leistung: 
Gegenstand der Maßnahme nach § 16 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB II i.V.m. § 32 SGB III sind Dienstleistungen 
eines psychologischen Fachdienstes, hier insbesondere die psychologische Eignungsdiagnostik, die ge-
mäß Abfrage des Aufraggebers bzw. des jeweiligen Bedarfsträgers zustande kommen. 
 
Durch die Eignungsfeststellung soll die Feststellung der Berufseignung und/oder der Vermittlungsfähigkeit 
ermöglicht werden. Berufseignung bezeichnet grundsätzlich die körperlichen und geistigen Fähigkeiten, 
die erforderlich sind, um eine bestimmte berufliche Tätigkeit auszuüben. Vermittlungsfähigkeit meint dem-
gegenüber die weiteren medizinischen und in diesem Zusammenhang psychologischen Umstände, die für 
die Vermittlung auf einen Arbeitsplatz der gewünschten Berufstätigkeit bedeutsam sein können. 
 
Konkretere Angaben zur Leistung sind dem Teil II des Dokuments "Vergabeunterlagen Eingungsfestellung" 
zu entnehmen 
 
 

 
 
Falls Sie bereit sind, die Leistung zu übernehmen, können Sie Ihr Angebot elektronisch über den Vergabe-
marktplatz einreichen. Nutzen Sie dazu bitte die webbasierte Angebotsabgabe. 
 
Bis zum Ende der Angebotsfrist können Sie Ihr Angebot schriftlich zurückziehen. Danach sind Sie bis zum 
Ablauf der oben genannten Bindefrist an Ihr Angebot gebunden. 
Sollten Sie bis spätestens zur oben genannten Bindefrist keine Rückmeldung auf Ihr Angebot erhalten 
haben, können Sie davon ausgehen, dass Ihr Angebot nicht berücksichtigt worden ist. 
 
 
Auskünfte zum Vergabeverfahren erteilt: 
Hochsauerlandkreis 
zentrale Vergabestelle 
Eichholzstraße 11 
59821 Arnsberg 
Tel.: +49 291-941495 
 
(Zusätzliche Auskünfte über die Vergabeunterlagen und diese Angebotsaufforderung sind spätestens bis 
zum 02.06.2026 bei dem oben genannten Auftraggeber anzufordern.) 
 
Stelle, bei der die Angebote einzureichen sind: 
Hochsauerlandkreis 
zentrale Vergabestelle 
Eichholzstraße 11 
59821 Arnsberg 
Tel.: +49 291-941495 
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Zusammen mit dem Angebot bitte ich Sie folgende Unterlagen bzw. Nachweise einzureichen: 

• Grundrisszeichnung der Räumlichkeiten 

• Konzept 

• Eigenerklaerung Mindestlohngesetz.pdf 

• Vergabeunterlagen Eignungsfeststellung.docx 
(In diesem Dokument sind alle weiteren erforderlichen Nachweise enthalten) 

 
Beigefügte besondere Vertragsbedingungen: 

• VHB 513 10-2018 - Besondere Vertragsbedingungen TVgG NRW.pdf 
 
 
 
 
Sonstige Hinweise: 
- Einziges Zuschlagskriterium ist der Angebotspreis. 
 
- Fehlende, unvollständige oder fehlerhafte Unterlagen können nachgefordert werden. 
 
- Die Abgabe von Nebenangeboten ist nicht zugelassen 
 
- Die Abgabe von mehreren Hauptangeboten ist zulässig. 
 
- Die von Ihnen erbetenen, personenbezogenen Angaben werden im Rahmen des Vergabeverfahrens ver-

arbeitet und gespeichert. Ihre Angaben sind Voraussetzung für die Berücksichtigung Ihres Angebotes. 
 
- Der Download der Vergabeunterlagen vom Portal erfolgt gebührenfrei. Eine Registrierung ist nicht erfor-

derlich. Die Registrierung als Bewerber auf dem Portal wird aber empfohlen, um die Kommunikation zwi-
schen Bieter und Vergabestelle sicherzustellen. Ansonsten obliegt es dem Bewerber, sich kontinuierlich 
über die Kommunikation im Verfahren und die Änderung von inhaltlichen oder verfahrensmäßigen Daten 
zu unterrichten. 

 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. Blecke 
 
Vergabestelle Hochsauerlandkreis 


